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Die Abgeordneten zum Nationalrat Petrovic, Langthaler und Freun­
dInnen haben am 4. Juni 1992 unter der Nro 3084/J an mich eine 
schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend Schadstoffbela­
stung im Warmbad Vi1lach gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Wann wurde das Wasser im Warmbad Villach das letzte Mal nach 
den Vorschriften des Bäderhygienegesetzes untersucht? 

2. Wie lauten die Ergebnisse dieser Untersuchung? 

3. Werden Sie aufgrund der aktuellen Situation ein wasserhygieni­
sches Gutachten über die Beschaffenheit des Beckenwassers im 
Warmbad ViII ach einholen lassen? 
Wenn nein, warum nicht? 
Wenn ja, wann? 

4. Welche Maßnahmen planen Sie im Falle einer Verunreinigung des 
Wassers im Warmbad Villach?" . 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Grundsätzlich ist zu bemerken, daß die Anfrage nicht unmittelbar 
in den Aufgabenbereich meines Ressorts fällt, weil die Angelegen­
heiten der Kurorte sowie Kuranstalten und Kureinrichtungen gemäß 

Art. 12 Abs. 1 Z 1 B-VG Bundessache bloß in der Grundsatzgesetzge­
bung über die vom gesundheitlichen Standpunkt aus zu stellenden 

Anforderungen, die Ausführungsgesetzgebung und die durch die vor­

liegende Anfrage angesprochene Vollziehung ausschließlich Sache 
der Länder sind. 
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Im Hinblick auf die sanitäre Aufsicht des Bundes auf dem Gebiet 
des Kurortewesensund der natürlichen Heilvorkommen hat mein Mini­
sterium aber das Amt der Kärntner Landesregierung im Gegenstand 

befaßt. 

Zu Frage 1: 

Das Wasser im Warmbad Villach wurde laut Auskunft des Amtes der 

Kärntner Landesregierung zuletzt im April d.J. untersucht. 

Zu Frage 2: 

Die Untersuchung erbrachte nach Angaben des Magistrates der Stadt 
Villach Werte, die im Einklang mit dem Bäderhygienegesetz und der 
Verordnung über Hygiene in Bädern standen. . 

Zu den Fragen 3 und 4: 

Abgesehen von der eingangs dargestellten Kompetenzlage sehe ich 
keine Notwendigkeit zu einem Handeln im Rahmen der sanitären Auf­

sicht, weil die erst jüngst vorgenommene untersuchung für eine 
• 

Verunreinigung des Wassers keinen Anhaltspunkt ergeben hat. 
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